
Bescheinigung zur Vorlage bei der zuständigen Behörde 

 

 
Verein/Verband:    .................................................................................. 

 

Versicherungsgesellschaft: .................................................................................. 

      

     .................................................................................. 

 

 
Für die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von gewöhnlichen, üblichen und angeordneten 
satzungsgemäßen Sportveranstaltungen wird dem Verein/Verband folgendes bescheinigt: 
 
Die obengenannte Versicherungsgesellschaft gewährt nachstehenden Versicherungsschutz: 
 
 

1. Haftpflicht 

 
   a) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereins/Verbandes als Veranstalter. Mitversichert ist 

die persönliche gesetzliche Haftpflicht der vom Veranstalter mit der Vorbereitung, Durchführung 
und Abwicklung der Veranstaltung beauftragten Personen in dieser Eigenschaft, sofern es sich 
um versicherte Personen gemäß den Bestimmungen des Sportversicherungsvertrages handelt.  
 
Versichert ist außerdem die gesetzliche Haftpflicht des Vereins/Verbandes als Eigentümer, Mie-
ter, Pächter, Nutznießer von Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten und Einrichtungen, die 
den satzungsgemäßen Zwecken zu dienen bestimmt sind (z.B. Turnhallen, Sportplätze, 
Schwimmanlagen). 
 
Die Deckungssummen betragen je Schadensereignis 
 

€ 2.500.000,00 pauschal für Personen- und/oder Sachschäden. 

 
 

   b) Abweichend von § 4 I. (6) a) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus 
Schäden an fremden Sachen (und deren Einrichtungen), die vom Verein/Verband aufgrund von 
Leihe, Miete, Pacht benutzt oder in Obhut übertragen werden ((Schlüsselgewalt); dies gilt insbe-
sondere für Sportanlagen des Bundes, des Landes oder der Kommunen. Ausgeschlossen sind 
Haftpflichtansprüche aus Abnutzung und Verschleiß. Die Ersatzleistung beträgt je Schadenereig-
nis 
 

bis zu €250.000,00 für unbewegliche Sachen 

bis zu €50.000,00 für bewegliche Sachen. 

 
 

 

2. Freistellung 

 
 
Mitversichert sind die Verpflichtung, die fremden Eigentümer oder Besitzer von gesetzlichen Haft-
pflichtansprüchen dritter Personen freizustellen, die im Zusammenhang mit der Benutzung der vorge-
nannten Grundstücke, Gebäude und Räume durch den Verein/Verband entstehen. 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift 
 


